
Durchführungsbestimmungen von Cup’s und Meisterschaften (Stattmann) 

 

Um das Walken internat. konkurrenzfähig zu machen wird ab 2018 ein sogenannter 

NWO-Austria-Cup durchgeführt – Ziel ist es hier kontrollierte Bewerbe in ganz 

Österreich durchzuführen um sowohl WettkämpferInnen als auch Wettkampfrichter 

für intern. Bewerbe vorzubereiten/auszubilden. Grundsätzlich kann sich jeder 

Veranstalter um die Austragung eines Cup’s bewerben. Die Vergabe erfolgt aufgrund 

der einlangenden Anträge – eine Limitierung ist derzeit nicht vorgesehen – wohl aber 

die Terminabstimmung mit dem internat. Kalender. Langfristige Ziele sind 

Wettkämpfe von März bis Oktober in allen Bundesländern durchzuführen.  

 

 

Bei Cups sind die Bestimmungen der jeweiligen Cupausrichter-Gemeinschaft (diese 

können eigene Durchführungsbestimmungen beschließen) einzuhalten – empfohlen 

wird das Reglement der NWO-Austria – geringfügige Abweichungen können/sollen 

jedoch mit Mehrheitsbeschluss des Cup-Komites vereinbart werden  

 

 

Bei MS unter der Patronanz der NWO-Austria (national) muss das Reglement der 

NWO-Austria eingehalten werden – die MS müssen mind. 6 Monate vorher 

angekündigt werden 

 

 

Die Anmeldefrist für Cupveranstaltungen der NWO-Austria endet jeweils am 30.11. 

des lfd. Jahres für das nächste Jahr – zu richten an www.nwo.at in Kopie an 

peter.stattmann@villach.at - eine Cup-Ausrichtungsgebühr von € 300,00 ist an die 

NWO-Austria zu entrichten (diese Gebühr wird für die Endsiegerehrung und 

Beschickung internat. Bewerbe verwendet) 

 

 

 

Die Cuptermine werden unter „Aktuelle Termine“ auf der Homepage der NWO-

Austria veröffentlicht. - Das Antragsformular finden Sie im Anschluss. 

Cup‘s dürfen im Rahmen von Laufveranstaltungen stattfinden, müssen aber einen 

gesonderten Start (z.B. zwei Minuten nach den Läufern) erhalten – Meisterschaften 

müssen gesondert von Laufveranstaltungen abgehalten werden. Eigene Starts für 

Männer und Frauen (zwei bis drei Minuten versetzt sind ausreichend) 

 

 

 

Die WettkämpferInnen müssen sich nicht gesondert für den Cup anmelden. Sie 

erhalten die Punkte bei jedem Cup-Bewerb welcher als solcher namhaft 

gekennzeichnet istautomatisch – es gibt kein Nachreihen (falls sich Jemand äußert 

nicht am Cup teilnehmen zu wollen) die Punkte verfallen somit. 

 

 

http://www.nwo.at/
mailto:peter.stattmann@villach.at


Punktesystem NWO-Austria-Cup (wie bei Europacup) – welche Ergebnisse 

gewertet werden wird jeweils nach Festsetzung der Bewerbe entschieden – spätestens 

bis 31.1. des lfd. Jahres – ebenso die Klassenwertungen – für 2018 sollen  drei 

Männer- und drei Frauenwertung durchgeführt werden – bis 44, 45 bis 59 und 60 plus  

 

 

1 Platz 100 Punkte 18 Platz 17 Punkte 

2 Platz 80 Punkte 19 Platz 16 Punkte 

3 Platz 70 Punkte 20 Platz 15 Punkte 

4 Platz 60 Punkte 21 Platz 14 Punkte 

5 Platz 50 Punkte 22 Platz 13 Punkte 

6 Platz 45 Punkte 23 Platz 12 Punkte 

7 Platz 40 Punkte 24 Platz 11 Punkte 

8 Platz 35 Punkte 25 Platz 10 Punkte 

9 Platz 30 Punkte 26 Platz   9 Punkte 

10 Platz 25 Punkte 27 Platz   8 Punkte 

11 Platz 24 Punkte 28 Platz   7 Punkte 

12 Platz 23 Punkte 29 Platz   6 Punkte 

13 Platz 22 Punkte 30 Platz   5 Punkte 

14 Platz 21 Punkte 31 Platz   4 Punkte 

15 Platz 20 Punkte 32 Platz   3 Punkte 

16 Platz 19 Punkte 33 Platz     2 Punkte 

17 Platz 18 Punkte 34 und 

weiter 

  1 Punkt 

 

 

 

 

Durchführungsbestimmungen von EC + EM/WM Bewerben  
 

Für die Ausrichtung von EC/EM/WM sind die jeweiligen Bestimmungen der 

zuständigen NW-Verbände (ENWO oder INWA) im Einvernehmen mit der NWO-

Austria abzusprechen 

Eine Bewerbung kann nur erfolgen wenn der Veranstalter bereits vorher einen 

kontrollierten nationalen Bewerb mit Erfolg durchgeführt hat. 

 

 

Technikpreis 

 

Empfohlen wird die Vergabe eines Technikpreises 

 


